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Unerwünschtes Verhalten bzw. nicht sachgerechte Nutzung 
Beispiel: Nichteinhalten eines Punktes der Nutzerordnung „Mein Umgang mit dem iPad“ 
      

Stufe Intervention 

1 2 3 4 5 6 

X      Lehrkraft führt ein Gespräch mit dem/der betroffenen Schüler.in. 

 X X    Lehrkraft sammelt das iPad bis zum Ende der Stunde ein. 

 X X X X X 
Schüler.in muss mit herkömmlichen Mitteln im Unterricht weiterarbeiten und digital 
anzufertigende Unterrichtsmaterialien eigenständig nacharbeiten. 

  X X X X Information über den Verstoß an die Klassenlehrkräfte und die Erziehungsberechtigten. 

   X X  
Lehrkraft sammelt das iPad bis zum darauffolgenden Schultag ein. Abholung des iPads 
bei der Lehrkraft im Beisein eines Erziehungsberechtigen nach Vereinbarung eines 
individuellen Termins. 

    X X 
Schüler.in übernimmt einen gemeinnützigen iPad-Dienst (z.B. das Reinigen, Sortieren 
aller iPads der iPad-Koffer). 

     X 
Lehrkraft sammelt das iPad für die Dauer von einer Woche ein. Abholung des iPads bei 
der Lehrkraft durch die/den Schüler.in im Beisein eines Erziehungsberechtigen nach 
Vereinbarung eines individuellen Termins. 

 
 

Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht 
Beispiel: Fotografieren von Personen ohne deren Einwilligung und ohne Bezug zum Unterricht 
  

Stufe Intervention 

1 2 

X X 

Sofortiges Einsammeln des iPads und Kontaktaufnahme mit dem Datenschutzbeauftragten 
→ Das iPad gibt es erst nach einem Gespräch zwischen dem/der Schüler.in, dessen/deren 
Erziehungsberechtigten und der Schulleitung zurück. 
Ein Vermerk über diesen Vorfall wird in der Schülerakte abgelegt. 

 X 
Hinweis auf Möglichkeit der Anzeige der fotografierenden Schüler.innen bei der Polizei. 
(§201a StGb: Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen) 

 


